
VERWALTUNGSKOMMISSION FÜR DIE SOZIALE SICHERHEIT DER WANDERARBEITNEHMER 

(2009/C 213/05) 

In den Jahresdurchschnittskosten ist die Kürzung um 20 v. H. nach Artikel 94 Absatz 2 und Artikel 95 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates ( 1 ) nicht berücksichtigt. 

Die monatlichen Nettodurchschnittskosten sind um 20 v. H. gekürzt. 

DURCHSCHNITTSKOSTEN FÜR SACHLEISTUNGEN — 2004 

I. Durchführung des Artikels 94 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel 19 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ( 2 ) im Jahr 2004 gewährt wurden, sind nachstehende 
Durchschnittskosten heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Vereinigtes Königreich 1 526,30 GBP 101,75 GBP 

II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die im Jahr 2004 nach den Artikeln 28 und 
28a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt wurden, sind nachstehende Durchschnittskosten (ab 
2002 nur pro Kopf) heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Vereinigtes Königreich 2 820,56 GBP 188,04 GBP 

DURCHSCHNITTSKOSTEN FÜR SACHLEISTUNGEN — 2005 

I. Durchführung des Artikels 94 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel 19 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Jahr 2005 gewährt wurden, sind nachstehende Durch
schnittskosten heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Finnland (pro Kopf) 
— Familienangehörige (gleich welchen Alters) der Erwerbs

tätigen 
— Rentner unter 65 
— Familienangehörige (unter 65) der Rentner 

1 140,04 EUR 76,00 EUR 

Vereinigtes Königreich 1 638,99 GBP 109,27 GBP 

II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die im Jahr 2005 nach den Artikeln 28 und 
28a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt wurden, sind nachstehende Durchschnittskosten (ab 
2002 nur pro Kopf) heranzuziehen:
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Jährlich Netto monatlich 

Finnland 
— Rentner ab 65 
— Familienangehörige (ab 65) der Rentner 

3 799,91 EUR 253,33 EUR 

Vereinigtes Königreich 3 029,41 GBP 201,96 GBP 

DURCHSCHNITTSKOSTEN FÜR SACHLEISTUNGEN — 2006 

I. Durchführung des Artikels 94 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel 19 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Jahr 2006 gewährt wurden, sind nachstehende Durch
schnittskosten heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Griechenland 1 086,47 EUR 72,43 EUR 

Italien 2 280,78 EUR 152,05 EUR 

Ungarn (pro Kopf) 
— Familienangehörige (unter 65) der Erwerbstätigen 
— Rentner unter 65 
— Familienangehörige (unter 65) der Rentner 

86 507 HUF 5 767 HUF 

Schweden 15 249,87 SEK 1 016,66 SEK 

Vereinigtes Königreich 1 637,29 GBP 109,15 GBP 

II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die im Jahr 2006 nach den Artikeln 28 und 
28a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt wurden, sind nachstehende Durchschnittskosten (ab 
2002 nur pro Kopf) heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Griechenland 2 169,08 EUR 144,61 EUR 

Italien 2 704,45 EUR 180,30 EUR 

Ungarn 
— Familienangehörige (ab 65) der Erwerbstätigen 
— Rentner ab 65 
— Familienangehörige (ab 65) der Rentner 

263 465 HUF 17 564 HUF 

Schweden 42 558,03 SEK 2 837,20 SEK 

Vereinigtes Königreich 3 133,50 GBP 208,90 GBP 

DURCHSCHNITTSKOSTEN FÜR SACHLEISTUNGEN — 2007 

I. Durchführung des Artikels 94 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel 19 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Jahr 2007 gewährt wurden, sind nachstehende Durch
schnittskosten heranzuziehen:
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Jährlich Netto monatlich 

Belgien 1 448,77 EUR 96,58 EUR 

Deutschland (pro Kopf — pro Familienangehörigen eines 
Erwerbstätigen 

1 153,25 EUR 76,88 EUR 

Estland (pro Kopf) 
— Familienangehörige (unter 63) der Erwerbstätigen 
— Rentner unter 63 
— Familienangehörige (unter 63) der Rentner 

5 156,94 EEK 343,80 EEK 

Frankreich 2 216,92 EUR 147,79 EUR 

Luxemburg 2 594,83 EUR 172,99 EUR 

Ungarn (pro Kopf) 
— Familienangehörige (unter 65) der Erwerbstätigen 
— Rentner unter 65 
— Familienangehörige (unter 65) der Rentner 

80 072 HUF 5 338 HUF 

Niederlande (pro Kopf) 
— Familienangehörige (gleich welchen Alters) der Erwerbs

tätigen 
— Rentner unter 65 
— Familienangehörige (unter 65) der Rentner 

1 804,86 EUR 120,32 EUR 

Österreich 1 807,91 EUR 120,53 EUR 

Schweden 15 353,20 SEK 1 023,55 SEK 

II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die im Jahr 2007 nach den Artikeln 28 und 
28a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt wurden, sind nachstehende Durchschnittskosten (ab 
2002 nur pro Kopf) heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Belgien 4 775,84 EUR 318,39 EUR 

Deutschland 4 558,33 EUR 303,89 EUR 

Estland 
— Familienangehörige (ab 63) der Erwerbstätigen 
— Rentner ab 63 
— Familienangehörige (ab 63) der Rentner 

12 710,56 EEK 847,37 EEK 

Frankreich 5 202,72 EUR 346,85 EUR 

Luxemburg 8 432,37 EUR 562,16 EUR 

Ungarn 
— Familienangehörige (ab 65) der Erwerbstätigen 
— Rentner ab 65 
— Familienangehörige (ab 65) der Rentner 

236 088 HUF 15 739 HUF 

Niederlande 
— Rentner ab 65 
— Familienangehörige (ab 65) der Rentner 

9 212,14 EUR 614,14 EUR 

Österreich 4 437,30 EUR 295,82 EUR 

Schweden 43 515,81 SEK 2 901,05 SEK
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